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 Veröffentlicht am 12.03.1992

Norm

AVG §58

Rechtssatz

Der erkennende Senat schließt sich der Rechtsprechung des VfGH und des VwGH an und vertritt die Ansicht, daß ein

rechtlich einwandfreier Bescheid in bezug auf die behördliche Zuständigkeit und die Bekanntgabe der entscheidenden

Behörde dann vorliegt, wenn die nach den gesetzlichen Zuständigkeitsvorschriften berufene Behörde entschieden hat

und auch für die Parteien erkennbar ist, welche Behörde entschieden hat.
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